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Bei Dachschrägen darf der Rauchmelder
nicht im höchsten Punkt montiert werden,
sondern mit Abstand unterhalb der Spitze,
damit Rauch zuverlässig erfasst wird.

• Erfüllung der Produktnorm                      
EN 14604

• Einhaltung der Anwendungsnorm 
DIN 14676

• Qualitätszeichen „Q“

• VdS-Prüfzeichen als zusätzliche 
Sicherheitsprüfung 

• Optische Raucherkennung für 
Wohnräume geeignet

• Fest eingebaute 10-Jahres-Batterie

• Batteriewarnsignal bei 
nachlassender Energie

• Prüftaste zur Funktionskontrolle

• Möglichkeit zur Funkvernetzung bei 
größeren Wohneinheiten

Qualitäts- und 
Ausstattungsmerk
male:

Richtig angebracht:

• Der Rauchmelder ist mittig an der Decke montiert.

• Der Abstand zu Wänden und Einrichtungsgegenständen ist ausreichend (≥ 50 cm Abstand).

• In Fluren deckt der Rauchmelder den vollständigen Rettungsweg ab.

• Der Rauchmelder ist frei von Hindernissen angebracht.

• Nach der Montage wurde eine Funktionsprüfung durchgeführt.

• Der Rauchmelder ist an der Wand montiert.

• Der Rauchmelder befindet sich zu nah an einer Wand oder Ecke.

• Der Rauchmelder ist über einem Heizkörper angebracht.

• Der Rauchmelder ist in der Nähe einer Lüftungsöffnung montiert.

• Der Rauchmelder befindet sich in Bereichen mit starker Zugluft.

• Möbel oder bauliche Elemente verdecken den Rauchmelder.

Falsch angebracht:


